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Alles Gute kommt

doch von oben

V O N P E T E R S C H A L L E N B E R G

Die Rede des frisch wiedergewählten Bun-
despräsidenten Frank-Walter Steinmeier,
die ich letzten Sonntag im Auto hörte, war
insgesamt nicht schlecht, mit zahlreichen
Pirouetten rund um den Demokratiebe-
griff. Bis fast zum Ende, als es hieß : „Ver-
trauen in Demokratie ist doch am Ende
nichts anderes als Vertrauen in uns selbst.
In unserem Grundgesetz steht schließlich
nicht: ,Alles Gute kommt von oben‘, son-
dern da steht: ,Alle Staatsgewalt geht vom
Volke aus.‘“ Die Mütter und Väter des
Grundgesetzes hätten sich sicher gewun-
dert, so missverstanden zu werden, und
eine Lektüre des Anfangs unserer Verfas-
sung hätte den Redenschreiber schnell
eines Besseren belehrt. Denn bekanntlich
fängt ja nach dem Willen des Verfassung-
gebenden Konvents und des Parlamenta-
rischen Rates das Grundgesetz nicht ein-
fach an mit dem wunderbaren Artikel 1:
„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar!“ Sondern ausdrücklich sollte der
eigentlichen Verfassung eine Anrufung
Gottes als Präambel vorangehen: „In Ver-
antwortung vor Gott und den Menschen
gibt sich das deutsche Volk dieses Grund-
gesetz.“ Das ist auch eine Erinnerung an
die Postulate des Philosophen Immanuel
Kant, der Pate stand für die meisten deut-
schen Grundrechtserklärungen im 19.
Jahrhundert: Gott, Seele, Unsterblichkeit.
Kant führte diese drei Postulate, also For-
derungen an die menschliche Vernunft, ja
gerade deswegen ein, um zu zeigen: Es
kann gut sein, in diesem Leben manchmal
auf die Durchsetzung eigener Ansprüche
zu verzichten, weil man dadurch seine
Seele und am Ende Gottes Ewigkeit ge-
winnt. Denn Kant hatte „seinen“ Augusti-
nus und dessen Auslegung der Geschichte
von Kain und Abel sorgfältig gelesen. In
seinem „Gottesstaat“ zeigt Augustinus zu-
gleich Grenze wie Größe des Staates auf:
Der Staat als Rechtsstaat verbürgt das
Recht und erhofft das Gute, nämlich die
Liebe, die er freilich, anders als das Recht,
nicht erzwingen kann. Der Staat, im Bild
gesprochen, schützt durch sein Gewalt-
monopol und seine Gesetze den Abel vor
der Ermordung durch den Kain, er schützt
ihn jedoch nicht vor der Lieblosigkeit des
Kain. Die Staatsgewalt regiert die äußeren
Verhältnisse und geht insoweit in der Tat
vom Volke aus: Um zu erkennen, dass
Mord Unrecht ist, braucht es keinen Glau-
ben an Gott. Aber das ist ja bestenfalls nur
ein kümmerlicher Anfang: Niemand ist
glücklich, weil er nicht ermordet wird;
glücklich sind wir erst, wenn wir geliebt
werden, wenn wir also, wie Artikel 6 GG
festhält, in Ehe und Familie (und Freund-
schaft) leben dürfen. Die Staatsgewalt vom
Volke aus erzwingt das Recht und erhofft
zugleich mit der Präambel des Grundge-
setzes, dass es Gottes Liebe und auch sein
Gericht am Ende der Zeit gibt. Verantwor-
tung vor Gott heißt mehr als Glaube an
Gott: Es heißt sich einem größeren, ande-
ren Gericht am Ende aller Zeiten zu stel-
len als nur der eigenen kleinen Frage:
„Warst Du rechtschaffen und gesetzeskon-
form?“ Der Mensch hat das Recht, auf den
ewigen Morgen des Jüngsten Tages zu
hoffen – daher die Präambel des Grund-
gesetzes. Jeder Sozialstaat und jede De-
mokratie lebt von dieser Verantwortung
vor Gott, die weiß: Alles Recht kommt
durch Staatsgewalt, alles Gute aber – näm-
lich unbedingte Liebe – kommt von oben,
von Gott!

Der Autor ist Direktor der Katholi-
schen Sozialwissenschaftlichen Zent-
ralstelle (KSZ) in Mönchengladbach.
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arbeit mit der KSZ. Foto: KNA
Verbände mahnen gegenüber der „Tagespost“ ein stärkeres Engagement der Regierung an V O N H E I N R I C H W U L L H O R S T

G
elegentlich hat man das Gefühl,
dass Familien zunehmend aus
dem Blick der Politik geraten.
Nicht nur, dass das Familien-

bild, das sie vorgibt, inzwischen ein völlig
anderes ist als das, was man klassisch als
Vater-Mutter-Kind-Familie kennt. Auch
geht es an vielen Stellen oft nicht mehr da-

Aufwendungen im Jahr 2019 bereits auf
126 Milliarden Euro an. Der Familienre-
port 2020 zeigt auch, dass die Erwerbstä-
tigkeit beider Elternteile zunimmt. Bei fast
zwei Dritteln der Paarfamilien waren im
Jahr 2018 beide Eltern erwerbstätig.

Die Ampelkoalition hat die Einführung
einer Kindergrundsicherung auf ihre politi-

Monat. Daneben müsse man die Kinder-
freibeträge auch bei den Sozialabgaben
wirksam werden lassen.

„Das wäre die einfachste Form einer Kin-
dergrundsicherung, ohne dass erst etwas
Neues geschaffen werden muss, das sich am
Ende womöglich als alter Wein in neuen
Schläuchen darstellt.“ Auch beim Eltern-

Geburt und Erziehung ihrer Kinder müsse
so angemessen gewürdigt werden.

Den Blick auf die Sozialabgaben hatten
beide Verbände unter anderem gemeinsam
mit dem Bund Katholischer Unternehmer
(BKU) bereits im Jahre 2020 in einer ge-
meinsamen Erklärung gerichtet. Damals
forderten sie die deutliche Entlastung von
rum, die Institution der Familie zu schüt-
zen, den Kindern eine behütete Umgebung
zu bereiten und auch Zeiten zuzulassen, in
denen die Elternschaft nicht vorrangig den
Interessen der Wirtschaft unterzuordnen
ist. Hinter dem blumigen Begriff der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf verbirgt
sich oft ein Modell, das mehr Beruf ermög-
lichen soll und damit gleichzeitig weniger
Familie schafft.

Unter dem Stichwort „Familienlasten-
ausgleich“ kennen wir bereits lange direkte
und indirekte staatliche Transferleistungen
an Familien mit Kindern. Das sind Maß-
nahmen, die dazu dienen sollen, die durch
Geburt und Erziehung entstehenden finan-
ziellen Lasten auszugleichen. Dabei geht es
häufig um eine spezielle, familienfreundli-
che Gestaltung der Einkommensteuer, zum
Beispiel das sogenannte Ehegattensplitting,
die Zahlung von Kindergeld oder die Mög-
lichkeit, Kinderfreibeträge steuerlich gel-
tend zu machen. So soll ein Anreiz geschaf-
fen werden, die in Deutschland in den letz-
ten Jahrzehnten schlechten Geburtenraten
anzuheben. Neben diesen bevölkerungs-
politischen Zielen geht es aber auch darum,
auf die Leistungsfähigkeit von Familien bei
der Besteuerung ihre Einkommen Rück-
sicht zu nehmen. Eine weitere Aufgabe
staatlicher Familienpolitik ist es allerdings,
auch jene Leistungen zu kompensieren, die
die Familien für die Gesellschaft erbringen,
die aber nicht über den Markt abgegolten
werden. Das wird oftmals als Familienleis-
tungsausgleich definiert. Der 2020 von der
damaligen SPD-Bundesfamilienministerin
Franziska Giffey vorgelegte Familienreport
beschreibt, in welchem Maße sich die staat-
lichen Leistungen für Familien in den letz-
ten Jahren erhöht haben. Waren es 2009
noch gut 87 Milliarden Euro, stiegen die
sche Agenda genommen. Das politische
Ziel ist es, Kindern ihr neu zu definierendes
soziokulturelles Existenzminimum zu si-
chern. Aus diesem Grunde sollen alle bishe-
rigen finanziellen Unterstützungen wie das
Kindergeld, Leistungen aus dem Sozialge-
setzbuch, Teile des Bildungs- und Teilhabe-
pakets sowie der aktuelle Kinderzuschlag in
einer Leistung gebündelt werden. Diese soll
dann ohne bürokratische Hürden direkt bei
den Kindern ankommen, heißt es im Koali-
tionsvertrag. Zur Überbrückung bis zur
Umsetzung der Kindergrundsicherung hat
Familienministerin Anne Spiegel (Bündnis
90/Die Grünen) einen Kindersofortzu-
schlag für 2,7 Millionen Kinder aus Fami-
lien mit kleinem Einkommen angekündigt.
Er soll sich als deutliches Plus im Geldbeu-
tel auswirken. Die Koalition hat aber auch
noch weitere Veränderungen angekündigt,
die sich auf die Familien auswirken sollen:
Dazu gehört ein zweiwöchiger Urlaub für
Väter nach der Geburt eines Kindes ebenso
wie die Verlängerung der Partner-Monate
beim Elterngeld um einen Monat. Auch der
Kündigungsschutz für Eltern nach der Ge-
burt eines Kindes soll verbessert werden.
Daneben soll es Erleichterungen für pfle-
gende Angehörige geben.

An vielen Stellen gibt es aber deutlich
Luft nach oben, wie auch Forderungen aus
verschiedenen Verbänden deutlich machen.
Sebastian Heimann ist Bundesgeschäfts-
führer des Deutschen Familienverbandes
(DFV). Er kritisiert im Gespräch mit der
„Tagespost“, dass die Belastungen für die
Familien in allen Bereichen der Lebensfüh-
rung derzeit wachsen und dem keine sicht-
bare Entlastung entgegensteht. Er fordert
eine Anhebung des Kindergeldes bis zur
maximalen Wirkung des Kinderfreibetra-
ges – das sind derzeit 340 Euro je Kind und
geld sieht Heimann Reformbedarf: „Hier
hat man seit 35 Jahren an der Höhe nichts
getan. Das entspricht einem Kaufkraftver-
lust von 30 Prozent.“ Dabei solle das El-
terngeld einen Ausgleich schaffen, falls die
Eltern weniger Einkommen haben, weil sie
nach der Geburt zeitweise weniger oder gar
nicht mehr arbeiten. So gelinge es, die fi-
nanzielle Lebensgrundlage der Familien zu
sichern. Analog zum Kindergeld setzt sich
Heimann für eine Erhöhung des Elterngel-
des ab dem zweiten Kind ein. „Das würde
besonders kinderreichen Familien helfen.“

Für den Bundesgeschäftsführer des Fa-
milienbundes der Katholiken, Matthias
Dantlgraber, muss vor allem bei der finan-
ziellen Unterstützung für Familien nachge-
bessert werden. Er sieht in der Zusammen-
fassung von Leistungen, unbürokratische-
ren Antragsverfahren und der stärkeren
Förderung von Familien mit kleinen und
mittleren Einkommen einen gangbaren
Weg. „Der Begriff der Kindergrundsiche-
rung ist allerdings unklar. Hier muss die
Politik noch einmal deutlich sagen, was sie
genau will“, stellt Dantlgraber fest. Auch für
ihn ist das Elterngeld reformbedürftig. „Es
muss so aufgestellt sein, dass es für die El-
tern wirklich möglich wird, zugunsten der
Kinder Arbeitszeiten phasenweise zurück-
zuschrauben“, die Politik habe zuletzt
immer wieder die Anforderungen der Wirt-
schaft an einer schnellen Wiederaufnahme
von Arbeit vor den Interessen der Familien
betrachtet. Schließlich dürfe es auch zu kei-
ner Absenkung der Kinderfreibeträge kom-
men, da das die bestehenden Gerechtig-
keitslücken noch vergrößern würde. Auch
in der Sozialversicherung müsse man da-
rauf schauen, dass die Abgabenlast für Fa-
milien gesenkt wird. Ihr Beitrag für die um-
lagefinanzierten Sozialsysteme durch die
Eltern bei den Beiträgen zur Rentenversi-
cherung: „Der richtige Weg, Gerechtigkeit
zwischen den Generationen herzustellen,
ist eine Reduzierung der Rentenbeiträge für
Familien in Abhängigkeit von der Kinder-
zahl“, betonte damals der BKU-Vorsitzende
Ulrich Hemel. Die Leistungen von Familien
würden in der Rentenversicherung nicht
gerecht bewertet, hieß es in dem Papier, die
sich daraus ergebende Gerechtigkeitslücke
müsse geschlossen werden. Wer viele Kin-
der erziehe und daher weniger Erwerbs-
arbeit leisten könne, erhalte regelmäßig nur
eine niedrige Rente. Bei denjenigen, die kei-
ne Kinder erziehen, sei das Verhältnis meist
umgekehrt.

Familienarbeit werde in der Rentenversi-
cherung nicht berücksichtigt, das müsse
sich ändern, so die Verbände. Die Politik sei
gefordert, „Lösungen zu entwickeln, die
nachhaltig wirken und im Sinne der Christ-
lichen Soziallehre die richtige Balance der
Belastung zwischen Person, Unternehmen
und Staat finden“, so Hemel. Der Unter-
nehmerverband macht sich deshalb für eine
Ermäßigung der Rentenversicherungsbei-
träge beim Arbeitnehmerbeitrag der Eltern
von zwei Prozentpunkten je Kind stark.

Der Verband kinderreicher Familien wie-
derum sieht Unterstützungsbedarf vor al-
lem beim Thema Wohnen. Familien mit
drei oder mehr Kindern pro Haushalt wür-
den weder beim Wohnungsbau noch auf
dem Mietmarkt ausreichend Berücksichti-
gung finden, lautet die Kritik. Deshalb for-
dert die Verbands-Vorsitzende Elisabeth
Müller die Bundesregierung dazu auf,
„beim (sozialen) Wohnungsbau und bei der
Eigenheimförderung an kinderreiche Fami-
lien zu denken und mehrkindtauglichen
und vor allem auch finanzierbaren Wohn-
raum bereitzustellen“.
Mehr Hilfe für Familien
Viele Familien stehen unter großem finanziellen Druck und fühlen sich von der Politik allein gelassen. Das müsse sich ändern, fordern Verbände. Foto: dpa


